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Alle Projektträger sind verpflichtet, das im Rahmen von „Demokratie leben!“ geförderte Projekt und dessen 
Inhalt auf angemessene Weise bekannt zu machen und entsprechende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
umzusetzen. Dazu zählen unter anderem:

• Drucksachen, wie bspw. Einladungen und Veranstaltungsankündigungen, Workshop-Materialien und
Pressemitteilungen, Werbematerialien, Veröffentlichungen in Printmedien

• digitale Medien, wie bspw. Podcasts, Internetseiten, Newsletter und Social-Media-Kanäle.

Sie sind verpflichtet, bei allen Veröffentlichungen auf die Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ hinzuweisen. Das Förderlogo des Bundesprogramms, der Stadt Köln und der AWO Köln sind auf all Ihren 
Veröffentlichungen abzubilden. 

Sie tragen die redaktionelle Verantwortlichkeit für all ihre Veröffentlichungen. Bei allen inhaltlichen 
Veröffentlichungen – Drucksachen oder digitale Medien – ist folgender Zusatz aufzunehmen: „Für inhaltliche 
Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.“

Freigabe durch die Partnerschaft für Demokratie Köln

Die Logodateien erhalten Sie bei der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Köln. 
Schreiben Sie uns dafür einfach eine E-Mail. 

Alle Veröffentlichungen müssen durch das Team der Partnerschaft für Demokratie Köln geprüft und freigegeben 
werden. Erst nach der Freigabe dürfen die Veröffentlichungen publiziert werden. Die Übermittlung hat mit 
einem angemessenen zeitlichen Vorlauf vor dem Zeitpunkt der beab-sichtigen Veröffentlichung zu erfolgen. 

Die Logodateien des BMBFSFJ und des Bundesprogramms sowie der Stadt Köln und der AWO Köln dürfen nicht 

als Download auf den öffentlichen Internetseiten der Projektträger angeboten werden.  

Vorgaben zur Logoverwendung „Demokratie leben!“

Das Förderlogo darf nicht bearbeitet werden. Es darf grundsätzlich nur in der dargestellten Anordnung zum 
Einsatz kommen. Das Förderlogo ist immer auf weißen Grund zu stellen; die Größe muss so gewählt werden, 
dass es optisch zum Rest des Textes oder Bildes passt und ohne besondere Lesehilfe zu erkennen ist. Zu 
beachten ist weiterhin, dass das Logo nach allen Seiten hin über eine Schutzzone verfügt, in der kein anderes 
Element platziert werden darf. Die Schutzzone hat zu jeder Seite hin die Breite von einem Adlerelement.
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Abweichungen aus produktionstechnischen oder gestalterischen Gründen sind nur zulässig, sofern die 
ausdrückliche textliche Einwilligung der Partnerschaft für Demokratie Köln vorliegt.

Veröffentlichung in der Vielfalt-Mediathek

Sie sind verpflichtet, mit dem vom BMBFSFJ betrauten Informations- und Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit e. V. (IDA) zusammenzuarbeiten. IDA verantwortet die „Vielfalt-Mediathek“, eine Plattform, 
über die alle Materialien, die im Rahmen von „Demokratie leben!“ entstehen, kostenlos der 
(Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Hierfür müssen Sie Ihre veröffentlichten Broschüren, 
Dokumentationen, Lernmaterialien, Bücher und Filme der „Vielfalt-Mediathek“ unter der E-Mail-Adresse: 
mediathek@IDAeV.de in digitaler Form zur Verfügung stellen.

Ansprechpersonen bei der Partnerschaft für Demokratie Köln:
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